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40/01 Verwaltungsverfahren

63/06 Dienstrechtsverfahren

Norm

AVG §56;

DVG 1984 §11 Abs1;

DVG 1984 §9;

VwGVG 2014 §17;

ZustG §7;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. ZustG § 7 heute

2. ZustG § 7 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

3. ZustG § 7 gültig von 01.03.2004 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2004

4. ZustG § 7 gültig von 01.01.1999 bis 29.02.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. ZustG § 7 gültig von 01.03.1983 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Gemäß § 11 Abs. 1 DVG 1984 sind Bescheide in Dienstrechtsangelegenheiten, abgesehen von den Fällen des § 9 DVG

1984, schriftlich zu erlassen und, wenn sie an Beamte des Dienststandes gerichtet sind, jedenfalls zu eigenen Handen

zuzustellen. Liegt ein Fall des § 9 DVG 1984 nicht vor, ist eine Entscheidung des VwG gemäß § 17 VwGVG 2014 iVm § 11

Abs. 1 DVG 1984 einer Beamtin des Dienststandes zu eigenen Handen zuzustellen. Da dies durch die Zustellung als

Anhang einer E-Mail unterblieb, liegt in Ansehung dieser elektronischen Zustellung ein Zustellmangel vor. Unterlaufen

im Verfahren der Zustellung Mängel, so gilt gemäß § 7 ZustG die Zustellung als in dem Zeitpunkt dennoch bewirkt, in

dem das Dokument dem Empfänger tatsächlich zugekommen ist (vgl. VwGH 25.5.2007, 2006/12/0219). Dies ist bei

einer elektronischen Zustellung jener Zeitpunkt, in dem der Empfänger durch ZugriC auf das elektronisch

bereitgehaltene Dokument Kenntnis davon erlangt hat (vgl. VwGH 21.11.2017, Ro 2015/12/0017; 14.12.2016, Ra

2016/19/0131, 9.11.2016, Ra 2016/19/0156).Gemäß Paragraph 11, Absatz eins, DVG 1984 sind Bescheide in

Dienstrechtsangelegenheiten, abgesehen von den Fällen des Paragraph 9, DVG 1984, schriftlich zu erlassen und, wenn

sie an Beamte des Dienststandes gerichtet sind, jedenfalls zu eigenen Handen zuzustellen. Liegt ein Fall des Paragraph

9, DVG 1984 nicht vor, ist eine Entscheidung des VwG gemäß Paragraph 17, VwGVG 2014 in Verbindung mit Paragraph

11, Absatz eins, DVG 1984 einer Beamtin des Dienststandes zu eigenen Handen zuzustellen. Da dies durch die

Zustellung als Anhang einer E-Mail unterblieb, liegt in Ansehung dieser elektronischen Zustellung ein Zustellmangel

vor. Unterlaufen im Verfahren der Zustellung Mängel, so gilt gemäß Paragraph 7, ZustG die Zustellung als in dem

Zeitpunkt dennoch bewirkt, in dem das Dokument dem Empfänger tatsächlich zugekommen ist vergleiche VwGH

25.5.2007, 2006/12/0219). Dies ist bei einer elektronischen Zustellung jener Zeitpunkt, in dem der Empfänger durch

ZugriC auf das elektronisch bereitgehaltene Dokument Kenntnis davon erlangt hat vergleiche VwGH 21.11.2017, Ro

2015/12/0017; 14.12.2016, Ra 2016/19/0131, 9.11.2016, Ra 2016/19/0156).
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